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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBl. S. 501)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 
S. 1) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585) 

    

1.8  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2016 
(BGBl. I S. 2749) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe) können nur ausnahmsweise zu-
gelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von fernmelde-
technischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO wird 
dahingehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen unzulässig sind 
(§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO (Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.3  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch Tiefgaragen sowie nicht vollflä-
chig versiegelte 

 Stellplätze und 

 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen 

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

WA 
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2.4  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.5  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen:  

 bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am Schnitt-
punkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

 bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der Seite der Dachtraufe 
(niedrigere Seite der beiden horizontal verlaufenden Dachab-
schluss-Seiten) am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der 
Dachhaut (außen); Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach auf, 
wenn mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Sofern zulässige Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, 
ist die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen entsprechen-
den Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festsetzun-
gen zur "WH über NN" liegen, ist eine "effektive WH über NN" ent-
sprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Bereich 
liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt ge-
messen:  

 bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach am höchsten 
Punkt des Firstes  

 bei Hauptgebäuden mit Pultdach an der höchsten Stelle der 
Dachkonstruktion (einschließlich Dachüberstand) mit folgender 
Maßgabe: der festgesetzte Wert muss um 1,50 m unterschritten 
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werden; Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach auf, wenn min-
destens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festsetzun-
gen zur "FH über NN" liegen, ist eine "effektive FH über NN" entspre-
chend den Anteilen der Firste, die in dem jeweiligen Bereich liegen, 
durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen)  

    

2.8    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.10    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.11   Richtung der Firstseiten 
von Pultdach-Hauptge-
bäuden 

 Hauptgebäude mit Pultdach sind so zu errichten, dass die Firstseite 
(d.h. die höhere der traufseitigen Wände) nicht zur nördlichen Grund-
stücksgrenze gerichtet ist. Pultdach-Hauptgebäude sind dann nicht 
zur nördlichen Grundstücksgrenze gerichtet, wenn der Winkel zwi-
schen der Firstseite des Hauptgebäudes und der nördlichen Grund-
stücksgrenze mehr als 60° beträgt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  

    

E 

ED 
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2.12    Umgrenzung von Flächen für Garagen; Garagen sind nur innerhalb 
dieser Flächen (und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) 
zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.13    Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen; Tiefgaragen sind nur in-
nerhalb dieser Flächen (und innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.14  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Gara-
gen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.15  E.../D... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

     E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

     D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.16    Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

    

GA 

TGA 
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2.17    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung als öffent-
licher Fuß- und Radweg  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.18    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.20    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft aus 
der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21    Straßenbegrenzungslinie als Abgrenzung zwischen Verkehrsflä-
chen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.22  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer Bau-
weise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.23  Versickerung von Nie-
derschlagswasser inner-
halb des Baugebietes 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dachflächen 
und auf Zufahrten bzw. Zugängen anfällt, auf dem Grundstück über 
die belebte Bodenzone (z.B. Muldenversickerung, Flächenversicke-
rung) in den Untergrund zu versickern. Die Versickerung von Nieder-
schlagswasser über Sickerschächte sowie die Ableitung von Notüber-
läufen in das Kanalnetz ist nicht zulässig. Dies gilt auch für Überläufe 
von Anlagen zur Regenwassernutzung (so genannte Zisternen) ohne 
Zwangs-Entleerung und für Drainagen jeder Art.  

5,50 
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Die Versickerung ist breitflächig und über eine mind. 0,30 m mäch-
tige und vollflächig bewachsene Oberbodenzone durchzuführen. Dies 
gilt auch für die Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht 
mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschichtung) 
dauerhaft abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) (§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.24    Versickerungsbereich  

In dem Bereich ist das Regenwasser aus den öffentlichen Verkehrs-
flächen zurück zu halten und zu versickern. Die Versickerungsmulde 
ist mit einem bewachsenen Bodenfilter anzulegen, landschaftsge-
recht einzubinden und zu begrünen. Ein Dauerstau ist nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25    Öffentliche Grünfläche als Biotopschutz und zur Niederschlags-
wasserversickerung; die Errichtung einer Trafostation als bauliche 
Anlage ist außerhalb des Waldabstandes von 30 m ausnahmsweise 
zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.26    Private Grünfläche als Biotopschutz ohne bauliche Anlagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27    Flächen für Wald  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB; Nr. 12.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

 Private Grünfläche 

V 
71

Öffentliche Grünfläche 
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2.28  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerich-
tete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lam-
pen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m über 
der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbereich 
durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.29  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet 

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

 Stellplätze und 

 Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen, Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.30    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, Immissionsschutz-Festsetzung mit 
folgendem Inhalt:  

 Die zur Lüftung von Ruheräumen (z.B. Schlafzimmer, Kinderzim-
mer) benötigten Fensteröffnungen sind vollständig auf die stra-
ßenabgewandten Gebäudeseiten (Norden, Westen, Südwesten) 
zu orientieren. 

 Ausnahmen von der Orientierungspflicht können zugelassen wer-
den, wenn eine Unterbringung von Fensteröffnungen entspre-
chend der Orientierungspflicht unter der Voraussetzung von funk-
tional befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist und wenn 
die betreffenden Räume ersatzweise mit aktiven lüftungstechni-
schen Anlagen versehen werden, die einen zum Zwecke der Ge-
sundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel sicher-
stellen. 

  LS 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    

2.31    Zu pflanzender Baum, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
Verkehrsfläche als Begleitfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; 
es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in 
den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang 
durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung 

    

2.32    Zu erhaltender Baum; ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen (Hinweis: Da der Baumstandort nicht ver-
messen ist, kann der tatsächliche Standort geringfügig abweichen). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.33  Pflanzungen in den öf-
fentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

 Für Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließlich 
standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der unten 
genannten Pflanzliste zu verwenden. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung 
zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverord-
nung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
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   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.34  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke) 

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, hei-
mische Bäume und Sträucher aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen 
in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. 

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u. g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung 
zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverord-
nung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.35    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.36    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Storchengässle - Erweiterung" der Gemeinde Aitrach. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Lage der Ausgleichsflä-
che/-maßnahme 

 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden vier 
Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches dieser Planung 
zugeordnet. Die Ausgleichsfläche 1 befindet sich auf der Fl.-Nr. 65 
(Teilfläche), die Ausgleichsfläche 2 auf der Fl.-Nr. 143/1 (Teilfläche) 
und die Ausgleichsfläche 3 auf der Fl.-Nr. 144/1 (Teilfläche), jeweils 
Gemeinde Aichstetten, Gemarkung Altmannshofen. Für die Veror-
tung/Abgrenzung und genaue Maßnahmenbeschreibung der Aus-
gleichsflächen 1-3 sind folgende Dokumente von SeeConcept – Büro 
für Landschafts- und Umweltplanung, Überlingen, als Bestandteil der 
Satzung (Anlage) verbindlich: 

 Ermittlung der Kompensationswirkung von Flächen des Säge-
werks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – Altmannshofen des 
Flurstückes 65 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 (Ent-
wicklungsziel: Magerwiese mittlerer Standorte) 

 Ermittlung der Kompensationswirkung einer Fläche des Säge-
werks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – Altmannshofen des 
Flurstückes 143/1 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 
(Entwicklungsziel: artenreiches Wirtschaftsgrünland mittlerer 
Standorte) 

 Ermittlung der Kompensationswirkung einer Fläche des Säge-
werks Alfred Klein, Gemeinde Aichstetten – Altmannshofen des 
Flurstückes 144/1 (Landkreis Ravensburg) vom 08.03.2017 
(Entwicklungsziel: artenreiches Wirtschaftsgrünland mittlerer 
Standorte) 

Die Ausgleichsfläche 4 befindet sich auf der Fl.-Nr. 267/4 (Teilfläche) 
der Gemarkung Aitrach (siehe nachfolgende Planskizze). 

Der Planung werden alle durch die vier o. g. Maßnahmen generierten 
Ökopunkte (insgesamt 235.386) zugeordnet. 

(§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB) 

   Hinweis: Da die Flächen außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes liegen, muss mit dem Landratsamt Ravensburg ein 
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öffentlich-rechtlicher Vertrag zur dauerhaften Sicherung der Aus-
gleichsfläche/-maßnahmen geschlossen werden. Der Inhalt des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages muss vor Satzungsbeschluss Gegen-
stand der Abwägung des Gemeinderates sein. 

Die Ausgleichsflächen/-maßnahmen 1-3 befinden sich in Privatei-
gentum, so dass diese zusätzlich dinglich durch eine Grunddienstbar-
keit zu sichern sind. Das Eigentum an der Ausgleichsfläche 4 wird ge-
mäß dem noch abzuschließenden Erschließungsvertrag mit der Ab-
nahme von der LEUBA als Erschließungsträger auf die Gemeinde 
übergehen, so dass in Verbindung mit einer Selbstverpflichtungser-
klärung des Gemeinderats von einer ausreichenden Sicherung der 
Ausgleichsmaßnahme auszugehen ist. 

    

 Planskizze 
Ausgleichsfläche/ 
-maßnahme 4 
(Teil der Fl.-Nr. 267/4 
Gemarkung Aitrach) 

  

    

    
 

Lage der Ausgleichsflächen/-maßnahme 4 
 

    

    
 

Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 
 

    

     

   Schaffung eines Winterquartiers für Fledermäuse in einem alten Stollen im Bereich 
der Kiesgrube durch Umsetzung folgender Maßnahmen: 

   – Errichtung einer kleinen Mauer/eines Betonabschlusses am Boden zur Schaf-
fung einer Bodenwanne, in der Wasser/feuchter Sand zurückgehalten werden 

   – Schließung des Raumes durch Tür und Einflugöffnung (ca. 20x60cm) 

   – Anbringung von ca. 20 Yton-Steinen an Decke und Wänden, so dass Spalten 
und Löcher entstehen 




